
Beratungstermine der Ausschüsse
der Gemeindevertretung

Ortsentwicklungs-,   
Bau und Umweltausschuss  25. November, 18.30 Uhr, Parkettsaal, Am Rathaus 1

Schulausschuss    26. November, 18.30 Uhr, Parkettsaal, Am Rathaus 1

Kultur- und Sozialausschuss  27. November, 18.30 Uhr, Parkettsaal, Am Rathaus 1

Wirtschafts-, Verwaltungs-,  
Ordnungs- und Finanzausschuss  28. November, 18.30 Uhr, Parkettsaal, Am Rathaus 1 

Korrektur des Beschlusses AN 015/2019  
aus dem Amtsblatt 10/2019

Im Amtsblatt 10/2019 wurde der Beschluss mit der Drucksachen-Nr. AN 015/2019 aus 
der Sitzung der Gemeindevertretung vom 29. August 2019 versehentlich unvollständig 
veröffentlicht. Richtig muss er wie folgt lauten: 
Drucksachen-Nr. AN 015/2019
 1.  Der Bürgermeister wird beauftragt, mit dem Eigentümer des heutigen Aldi-Gebäu-

des an der Altlandsberger Chaussee Ecke Am Umspannwerk in Neuenhagen zu klä-

ren, ob und zu welchen Konditionen die Liegenschaft nach dem Umzug des Discoun-
ters in den Gruscheweg durch die Gemeinde Neuenhagen als Jugendfreizeitforum 
genutzt werden könnte.

 2.  In diesem Rahmen soll eine planungsrechtliche Prüfung einer solchen Nutzung er-
folgen.

 3.  Sollte sich herausstellen, dass das Gelände für Jugendfreizeit in der vorliegenden 
Form nicht geeignet ist, dann sollte geprüft werden, ob es für andere gemeindliche 
Zwecke genutzt werden kann. 

Abstimmungsergebnis: mit 27 Ja-, 0 Neinstimmen bei 0 Enthaltungen angenommen. 

Planfeststellungsbeschluss für die Errichtung und den 
Betrieb des östlichen Teils der 380-kV-Freileitung  

Neuenhagen-Wustermark-Hennigsdorf  
(380-kV-Nordring Berlin) vom Portal Umspannwerk 

(UW) Neuenhagen bis zum Mast 189 mit den  
Einschleifungen UW Malchow und UW Hennigsdorf

Bekanntmachung des Landesamts für Bergbau,
Geologie und Rohstoffe
vom 5. September 2019

Mit Planfeststellungsbeschluss des Landesamts für Bergbau, Geologie und Rohstoffe vom 
30.08.2019 – Az. 27.2-1-110 – ist der Plan für Errichtung und Betrieb des östlichen Teils 
der 380-kV-Freileitung Neuenhagen-Wustermark-Hennigsdorf (380-kV-Nordring Berlin) 
vom Portal Umspannwerk (UW) Neuenhagen bis zum Mast 189 mit den Einschleifungen 
UW Malchow und UW Hennigsdorf festgestellt worden.

Auszug aus dem verfügenden Teil des Planfeststellungsbeschlusses:
Gem. § 43 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Ener-
giewirtschaftsgesetz – EnWG) vom 07.07.2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.05.2019 (BGBl. I S. 706) i. V. m. Anlage 1 Nr. 19.1.1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 22 des Gesetzes vom 
13.05.2019 (BGBl. I S. 706) wird der Plan der 50Hertz Transmission GmbH in Gestalt der 
1. Planänderung für die Errichtung und den Betrieb der 380-kV-Freileitung Neuenhagen 
– Wustermark – Hennigsdorf (380-kV-Nordring Berlin) und der Verschiebung des Mastes 
81 im Abschnitt Neuenhagen bis Mast 189 (im Bereich Hohen Neuendorf) mit Abzweigen 
in das Umspannwerk Malchow und das Umspannwerk Hennigsdorf einschließlich der mit 
diesem Vorhaben im Zusammenhang stehenden Folgemaßnahmen an anderen Anlagen 
nach Maßgabe dieses Beschlusses mit den sich aus diesem Beschluss ergebenden Ände-
rungen, Ergänzungen, Anordnungen und Vorbehalten festgestellt.
Neben dem 380-kV-Nordring Berlin umfasst das Vorhaben die durch die 50Hertz Trans-
mission GmbH beantragte Mitnahme/Umverlegung (von Teilen) der folgenden Leitungen:
 •  Mitnahme der 380-kV-Leitung Lubmin-Neuenhagen-Malchow zwischen Masten  

47-54 und 58-59 und Rückbau des Gestänges der 380-kV-Freileitung Lubmin- 
Neuenhagen-Malchow im Bereich der Mitführung,

 •  Mitnahme der 110-kV-Bahnstromleitung Priort-Karow zwischen Masten 99-104_2 
und

 •  Aufseilung der 380-kV-Leitung Lubmin-Neuenhagen-Malchow auf den Masten  
1-9 des 380-kV-Nordrings Berlin nach Mitnahme des 380-kV-Nordrings Berlin auf 
dem Gestänge der 380-kV-Leitung Bertikow-Neuenhagen zwischen Masten 336-342.

Die Vorhabenträgerin ist Betreiberin der vorgenannten 380-kV-Freileitungen. Die Betrei-
berin der 110-kV-Freileitung Priort-Karow (Bahnstromleitung) ist die DB Energie GmbH, 
deren Einverständniserklärung vom 12.06.2019 vorliegt.
Der Plan ist nach Maßgabe der unter II. aufgeführten Planunterlagen auszuführen, soweit 
sich aus diesem Beschluss keine Änderungen, Ergänzungen oder Nebenbestimmungen 
ergeben.
Einer Übertragung der Verpflichtung der Vorhabenträgerin zur Pflege der Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen gemäß Maßnahmenblättern E1, E2, E3 und E4 des Landschaftspfle-
gerischen Begleitplans mit befreiender Wirkung auf die gem. § 4 der Verordnung zur 
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Bekanntmachung der nächsten  
Gemeindevertretersitzung

Die nächste Sitzung der Gemeindevertretung Neuenhagen bei Berlin findet am
Donnerstag, 7. November 2019, um 18.00 Uhr
im Max-Thormann-Saal des Rathauses statt.

Die Tagesordnung wird durch Aushang im Rathaus und im Internet auf der Home-
page der Gemeinde unter www.neuenhagen-bei-berlin.de bekannt gegeben.

gez. Dr. Ilka Goetz
Vorsitzende der Gemeindevertretung



Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in Maßnahmen- und Flächenpools 
in Brandenburg (Flächenpoolverordnung – FPV) anerkannte Flächenagentur Brandenburg 
nach Maßgabe der Regelungen im Vertrag zwischen der Flächenagentur Brandenburg 
GmbH und der Vorhabenträgerin vom 06.12.2013 wird zugestimmt.

Dieser Beschluss wirkt auch für und gegen etwaige Rechtsnachfolger der Vorhabenträ-
gerin.
Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich der notwen-
digen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle berührten öffentlichen 
Belange festgestellt. Der Planfeststellungsbeschluss konzentriert alle für das Vorhaben 
erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilli-
gungen, Zustimmungen und Planfeststellungen.
Hinweise zum Planfeststellungsbeschluss:
Der Planfeststellungsbeschluss enthält Nebenbestimmungen. 
In dem Planfeststellungsbeschluss ist über die erhobenen Einwendungen und Stellung-
nahmen von Vereinigungen entschieden worden. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim Bun-
desverwaltungsgericht, Simsonplatz 1, 04107 Leipzig, erhoben werden.
Die Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss hat keine aufschiebende Wirkung (§ 43e 
Abs. 1 S. 1 EnWG). Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Klage 
gegen einen Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO kann nur innerhalb 
eines Monats nach Zustellung des Planfeststellungsbeschlusses gestellt und begründet 
werden (§ 43e Abs. 1 S. 2 EnWG).

Hinweise zur Auslegung:
Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses liegt mit einer Ausfertigung des fest-
gestellten Plans ab dem 4. November 2019 bis zum 18. November 2019 in der Ge-
meindeverwaltung Neuenhagen bei Berlin, Am Rathaus 1, 15366 Neuenhagen bei Berlin, 
(Neubau des Rathauses, Erdgeschoss, Eingangsbereich), während der nachfolgend ange-
gebenen Dienststunden zur Einsicht aus: 
Mo., Mi. 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
Di.    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Do.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr und 
Fr.     8.00 Uhr bis 13.00 Uhr.

Der Planfeststellungsbeschluss nebst festgestelltem Plan kann mit Beginn der Auslegung 
zusätzlich auch im Internet über http://www.lbgr.brandenburg.de (Pfad Genehmigungs-
verfahren -> Planfeststellungsverfahren -> „Errichtung und Betrieb des östlichen Teils der 
der 380-kV-Freileitung Neuenhagen-Wustermark-Hennigsdorf (380-kV-Nordring Berlin) 
vom Portal Umspannwerk (UW) Neuenhagen bis zum Mast 189 mit den Einschleifungen 
UW Malchow und UW Hennigsdorf“) aufgerufen werden. Maßgeblich ist jedoch der Inhalt 
der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen.

Der Beschluss wurde der Vorhabenträgerin zugestellt. Da außer an die Vorhabenträger 
mehr als 50 Zustellungen an diejenigen, über deren Einwendungen entschieden worden 
ist und an Vereinigungen, über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, erforderlich 
gewesen wären, werden diese Zustellungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den Betroffenen und denjenigen 
gegenüber, die Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, als zu-
gestellt.

Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann der Planfeststellungsbeschluss bis zum Ab-
lauf der Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen 
erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, beim Landesamt für Bergbau, Geologie 
und Rohstoffe, Inselstraße 26, 03046 Cottbus, schriftlich oder elektronisch angefordert 
werden.

Im Auftrag
gez. Zinecker

BEKANNTMACHUNG:
Öffentliche Zahlungsaufforderung

Zum 15.11.2019 sind fällig:

Öffentliche Abgaben
 • Grundsteuer      4. Rate für das Jahr 2019
 • Straßenreinigungsgebühr    4. Rate für das Jahr 2019
 • Zweitwohnungssteuer    4. Rate für das Jahr 2019
 • Hundesteuer      4. Rate für das Jahr 2019
 • Vergnügungssteuer    4. Rate für das Jahr 2019 

Gewerbesteuern:
 • Vorauszahlung Gewerbesteuer  4. Rate für das Jahr 2019

Jeweils zum letzten Tag eines Monats sind fällig:

KITA-Gebühren:
 •  Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in den kommunalen Kindertagesstätten sowie 

die Essenspauschale gemäß aktueller Satzung

Bargeldlose Zahlungen können auf folgende Konten erfolgen:

Berliner Volksbank:  IBAN:   DE09 1009 0000 8848 2000 00
         BIC/SWIFT: BEVODEBBXXX
Deutsche Kreditbank:  IBAN:   DE45 1203 0000 0000 5002 31
         BIC/SWIFT: BYLADEM1001

Bitte geben Sie bei Überweisungen als 1. Zahlungsgrund das gültige Kassenzeichen 
an! Nur so lässt sich Ihre Überweisung schnell und fehlerfrei zuordnen.

Wir wollen Sie hiermit auch auf die einfache und bequeme Zahlungsform des Abbu-
chungsverfahrens aufmerksam machen, sofern Sie sich diesem bisher noch angeschlos-
sen haben. 

Die Vorteile sind:

-  der richtige Betrag wird automatisch zum genauen Fälligkeitstermin von Ihrem Konto 
ohne zusätzliche Gebühr abgebucht

-  Sie versäumen keinen Zahlungstermin und ersparen sich dadurch Mahn- und Säumnis-
gebühren

-  Sie vereinfachen sich und uns den Zahlungsverkehr und Verwaltungsaufwand

Außerdem möchten wir Sie auf die Möglichkeit hinweisen, in der Gemeindekasse während 
der regulären Öffnungszeiten bar oder per EC-Karte bargeldlos zu zahlen.

Um dem Zahlungspflichtigen Mahn- und Säumniszuschläge zu ersparen, wird um eine 
genaue Einhaltung der Zahlungstermine gebeten.

Mahngebühren werden gemäß § 4 der Kostenordnung zum Verwaltungsvollstreckungsge-
setz des Landes Brandenburg und Säumniszuschläge gemäß § 240 der Abgabeordnung in 
Verbindung mit § 12 des Kommunalabgabengesetzes erhoben.

Bei Nichteinhaltung der vorgegebenen Zahlungstermine wird der geschuldete Betrag zzgl. 
anfallender Mahngebühren und gesetzlicher Säumniszuschläge erhoben bzw. wird bei 
einem weiteren Zahlungsverzug die Zwangsvollstreckung angeordnet.

Gemeindeverwaltung Neuenhagen bei Berlin

Öffentliche Bekanntmachung
über die Durchführung der Sprachstandsfeststellung 

und kompensatorischen Sprachförderung

Gemäß § 3 Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches 
– Kinder- und Jugendhilfe – (Kindertagesstättengesetz – KitaG) i. V. mit der Verordnung 
zur Durchführung der Sprachstandsfeststellung und kompensatorischen Sprachförderung 
(SprachfestFörderverordnung – SfFV) sind Kinder, die für das folgende Schuljahr in der 
Schule anzumelden sind und deren Wohnung oder gewöhnlicher Aufenthaltsort sich bis 
zum 31. Oktober im Jahr vor der Einschulung im Land Brandenburg befindet, verpflichtet, 
an dem Verfahren zur Sprachstandsfeststellung teilzunehmen. 

Die Sprachstandsfeststellung findet im Jahr vor der Einschulung statt. Bei festgestell-
tem Sprachförderbedarf besteht die Pflicht, an einer geeigneten Sprachförderung in einer 
Kindertagesstätte teilzunehmen. Kinder, die sich in sprachtherapeutischer Behandlung 
befinden, und Kinder, bei denen auf Grund der Art und Schwere ihrer Behinderung eine 
Sprachförderung nicht durchgeführt werden kann, werden von der Verpflichtung zur Teil-
nahme befreit.
Bei festgestelltem Sprachförderbedarf besteht die Pflicht, an einem Sprachförderkurs 
teilzunehmen. Die Eltern erhalten über die Teilnahme am Verfahren zur Sprachstands-
feststellung eine Teilnahmebestätigung, diese ist bei der Schulanmeldung in der Schule 
vorzulegen. Die Sprachstandsfeststellung findet bis 29.11.2019 in den kommunalen Kin-
dertagesstätten

 • Kita „Am Schäferplatz“, Schäferplatz 1, 15366 Neuenhagen bei Berlin
 • Kita „FrohSinn“, Dahlwitzer Straße 76a, 15366 Neuenhagen bei Berlin
 • Kita „Kleine Weltentdecker“, Berliner Straße 67, 15366 Neuenhagen bei Berlin
 • Kita „Rasselbande“, Rüdesheimer Straße 9, 15366 Neuenhagen bei Berlin
 • Kita „Regenbogen“, Karl-Liebknecht-Straße 19, 15366 Neuenhagen bei Berlin
 • Kita „Wilhelm Busch“, Dorfstraße 3a, 15366 Neuenhagen bei Berlin
 • Kita „Apfelbäumchen“, Carl-Schmäcke-Straße 13, 15366 Neuenhagen bei Berlin
 • Kita „Kleine Sprachfüchse“, Str. 1 Nr. 4, 15366 Neuenhagen bei Berlin
statt.
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Kinder, die eine kommunale Kindertagesstätte der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin be-
suchen, nehmen am Verfahren zur Sprachstandsfeststellung in der jeweiligen Kinderta-
gesstätte teil.
Für Kinder, die keine Kindertagesstätte besuchen, wird das Verfahren in der Kindertages-
stätte „Rasselbande“ durchgeführt.

Neuenhagen bei Berlin, den 19.09.2019

gez. Ansgar Scharnke
Bürgermeister

Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen  
für die Nutzung von Kindertagesstätten in Trägerschaft 

der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin  
(Kita-Kostenbeitragssatzung)

Auf der Grundlage der §§ 90, 97a des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) vom 
11.09.2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 19.12.2018 
(BGBl. I S. 2696) und des § 17 Abs. 3 des Zweiten Gesetzes zur Ausführung des Achten 
Buches des Sozialgesetzbuches – Kinder- und Jugendhilfe – (Kindertagesstättengesetz - 
KitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.2004 (GVBl. I/04 S. 384), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.04.2019 (GVBl. I/19 [Nr. 8) hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin in ihrer Sitzung am 29.08.2019 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Für die Inanspruchnahme eines Platzes in einer kommunalen Kindertagesstätte oder für 
den Besuch einer Eltern-Kind-Gruppe in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin werden 
Kostenbeiträge entsprechend des § 17 des KitaG des Landes Brandenburg zuzüglich ei-
nes zu entrichtenden Zuschusses für das Mittagessen nach dieser Satzung erhoben.

§ 2
Aufnahme von Kindern

Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertagesstätte ist der Abschluss 
eines Betreuungsvertrages. Zudem ist bei einem erweiterten Betreuungsbedarf die Vor-
lage des Bescheides zur Feststellung des Rechtsanspruchs erforderlich. Dieser Bedarf 
ist gegeben, sofern das Mindestalter unterschritten wird, die gesetzliche Mindestbetreu-
ungszeit überschritten wird und/oder die Betreuung über die vierte Schuljahrgangsstufe 
hinausgeht.

§ 3
Kostenbeitragspflichtige

(1) Kostenbeitragspflichtig ist derjenige, auf dessen Veranlassung das Kind eine Kinder-
tagesbetreuung in Anspruch nimmt, insbesondere personensorgeberechtigte Elternteile 
oder sonstige zur Fürsorge berechtigte Personen (im nachfolgenden Kostenbeitragspflich-
tiger genannt). Ob die personensorgeberechtigten Elternteile eines Kindes miteinander 
verheiratet sind, ist insoweit nicht von Bedeutung. 
(2) Leben die Eltern voneinander getrennt und lebt das Kind bei beiden personensorgebe-
rechtigten Elternteilen zu gleichen Teilen (Doppelresidenzmodell), sind beide personensor-
geberechtigten Elternteile kostenbeitragspflichtig.
(3) Leben die Eltern in einer eheähnlichen Haushaltsgemeinschaft, haften sie als Gesamt-
schuldner.
(4) Steht ein Partner einer Lebensgemeinschaft oder Ehe in keiner kindschaftsrechtlichen 
Beziehung zum Kind, ist er nicht kostenbeitragspflichtig.

§ 4
Grundlagen der Kostenbeitragspflicht

(1) Die Kostenbeitragspflicht entsteht mit Beginn der Eingewöhnung des Kindes in der 
Einrichtung, spätestens mit dem im Betreuungsvertrag vereinbarten Aufnahmetag.
(2) Die Kostenbeitragspflicht endet mit Ablauf des Monats der wirksamen fristgemäßen 
Kündigung (siehe allgemeine Vertragsbedingungen zum Betreuungsvertrag in der jeweils 
gültigen Fassung), mit der das Betreuungsverhältnis endet. Erfolgt die Abmeldung eines 
Kindes nicht spätestens bis zum 15. Kalendertag des laufenden Monats, ist der Kosten-
beitrag auch für den folgenden Monat zu entrichten.
(3) Der Kostenbeitrag wird unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme erhoben, 
das bedeutet unabhängig von der Anwesenheit des Kindes, insbesondere dem Zeitraum 
der Schließung der Kita, bei Urlaub des Kindes sowie bei Schulferien.
(4) Für Personen, von denen nach den jeweils geltenden Regelungen des Kindertages-
stättengesetzes kein Kostenbeitrag erhoben werden darf, ist die Kindertagesbetreuung 
beitragsfrei.

§ 5
Erhebung des Kostenbeitrages

(1) Der Kostenbeitrag wird als Monatsbeitrag erhoben und für das jeweilige Kalenderjahr 
festgesetzt.

(2) Die Verpflichtung zur Zahlung bleibt bis zur Festlegung eines neuen Kostenbeitrages 
bestehen.
(3) Ändern sich die für die Festsetzung maßgeblichen Umstände, sind diese ab dem Ein-
treten der Umstände zu berücksichtigen. Für Änderungen zugunsten der Kostenbeitrags-
pflichtigen werden diese frühestens zum ersten Tag des folgenden Monats nach Mittei-
lung der Umstände berücksichtigt.

§ 6
Fälligkeit des Kostenbeitrages

(1) Der Kostenbeitrag ist zum letzten Banktag eines jeden laufenden Monats fällig.
(2) Die Kostenbeitragszahlung erfolgt grundsätzlich bargeldlos über ein SEPA-Basis-Last-
schriftmandat oder eine Überweisung unter der Angabe des Namens des Kindes und des 
im Beitragsbescheid angegebenen Kassenzeichens.

§ 7
Maßstab für den Kostenbeitrag

(1) Der Kostenbeitrag bemisst sich nach:
- dem Einkommen gemäß §§ 10 und 11 der mit dem Kind zusammenlebenden Eltern
- der Zahl der unterhaltsberechtigten Kinder
- dem vereinbarten Betreuungsumfang 
- der vereinbarten Betreuungsform (Krippe, Kindergarten, Hort, Eltern-Kind-Gruppe oder 
Gastkinder).
(2) Der Betreuungsumfang wird im Betreuungsvertrag festgelegt.

§ 8
Höhe der Kostenbeiträge

(1) Die monatliche Höhe des Kostenbeitrages ergibt sich aus den Anlagen 1 bis 3, die 
Bestandteil dieser Satzung sind. Ab dem fünften Kind reduziert sich der Kostenbeitrag pro 
Kind auf den jeweiligen Mindestbeitrag der entsprechenden Betreuungsart und des Be-
treuungsumfangs gemäß der Anlage 1 bis 3. Sofern für nicht im Haushalt lebende Kinder 
barpflichtiger Unterhalt abgezogen wird, sind diese Kinder in der Beitragstabelle nicht zu 
berücksichtigen. 
(2) Die Kostenbeiträge sind in folgende Betreuungsarten unterteilt:
 - Kinderkrippe (bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres)
 - Kindergarten (von der Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Beginn der Schule)
 - Hort (von 1. bis maximal 6. Klasse).

In dem Monat, in dem das Kind das dritte Lebensjahr vollendet, wird für den gesamten 
Monat der Kostenbeitrag für den Kindergarten berechnet. Beim Wechsel des Kindes in die 
Hortbetreuung wird der entsprechende Beitragssatz ab dem 1. August entrichtet.
(3) Für die Eingewöhnungszeit in Krippe und Kindergarten ist ein Beitrag zu entrichten, 
der ein Viertel des Monatsbeitrages für eine 30-Stunden-Betreuung beträgt. Der Einge-
wöhnungsbeitrag ist nur zu entrichten, wenn die Eingewöhnung in den Vormonat des 
vereinbarten Aufnahmetages im Betreuungsvertrag fällt.
(4) Bei Abwesenheit des Kindes über 20 aufeinander folgende Betreuungstage kann in 
begründeten Fällen wegen Krankheit des Kindes oder Kuraufenthalt für den nachgewiese-
nen Zeitraum, jedoch maximal für 3 Monate, auf Antrag und bei Vorlage entsprechender 
Nachweise der Kostenbeitrag halbiert werden. Die Entschuldigung und der Antrag sollen 
möglichst frühzeitig vor Eintritt der Abwesenheit erfolgen. 
(5) An schulfreien Tagen sowie in den Ferien ist im Hort eine Ganztagsbetreuung möglich. 
Dafür wird eine Ferien-Pauschale in Höhe von 10,00 € pro Woche zusätzlich zum Kosten-
beitrag erhoben, sofern die im Betreuungsvertrag vereinbarte wöchentliche Betreuungs-
zeit überschritten wird.
(6) Im Falle notwendiger Instandsetzungs- oder Sanierungsarbeiten kann die betroffene 
Kindertagesstätte für maximal 14 Tage am Stück geschlossen werden. Die Information 
darüber ist den Eltern mindestens ein Jahr im Voraus bekanntzugeben. Für die Kinder, die 
während der Schließzeit nicht in einer kommunalen Kindertagesstätte betreut werden, 
wird der Kostenbeitrag und die Essengeldpauschale für einen Monat nicht erhoben.
(7) Der Kostenbeitrag bei Pflegschaftsverhältnissen wird aus den Durchschnittswerten der 
ermittelten Elterneinkommen für Kinder des entsprechenden Kindertagesstättenbereiches 
(Krippe, Kindergarten, Hort) ermittelt.

§ 9
Zuschuss zum Mittagessen

(1) Unabhängig von der tatsächlichen Inanspruchnahme ist für das Mittagessen ein pau-
schaler Zuschuss in Höhe von 30,00 € pro Monat (Essengeldpauschale) zu zahlen. Die 
Berechnung der Pauschale basiert auf folgender Formel:

365 Kalendertage im Jahr
./. 104 Wochenendtage 
./.   10 gesetzliche Feiertage 
./.   12 Schließtage 
./.   30 Urlaubstage  
./.   10 Krankentage
=   199 Verpflegungstage  
÷     12 Monate  
x  1,80 Euro Zuschuss in Höhe der durchschnittlichen ersparten Eigenaufwendungen der 
Eltern  
= 29,85 Euro gerundet 30,00 €  
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(2) Das Zahlungsverfahren und die Fälligkeit richten sich nach § 6.
(3) Bei ärztlich attestierter Abwesenheit des Kindes über einen Monat hinaus, kann die 
Essengeldpauschale auf Antrag für jeden vollen Monat dieser krankheitsbedingten Abwe-
senheit ausgesetzt werden.

§ 10
Einkommen

(1) Das Elterneinkommen im Sinne dieser Satzung soll die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit der Kostenbeitragsschuldner zum aktuellen Zeitpunkt der Betreuung widerspie-
geln. Dieses Elterneinkommen ist ein errechneter Jahreswert, der sich aus dem aktuellen, 
hochgerechneten Monatseinkommen der Kostenbeitragspflichtigen berechnet. 
(2) Zum Elterneinkommen gehören insbesondere:
die positiven Einkünfte:
 • aus nichtselbständiger Arbeit
 • aus selbständiger Arbeit
 • aus Gewerbebetrieb
 • aus Kapitalvermögen
 • aus Vermietung und Verpachtung
 • aus Sonstiges wie: Renten

weitere Einnahmen wie: 
 • Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung
 •  Elterngeld (sofern es den monatlichen Freibetrag in Höhe von 300,00 € bzw. 150,00 € 

beim Elterngeld Plus überschreitet)
 •  Unterhaltsleistungen für die Kinder (mindestens in Höhe der geltenden Düsseldorfer 

Tabelle oder in Höhe eines nachgewiesenen Vollstreckungstitels oder nachgewiesenen  
Unterhaltsvorschusses) und/oder nachehelicher Unterhalt oder Trennungsunterhalt,

 • Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern
 •  Grundbetrag nach dem BAföG zu 50 % (jedoch ohne den ggf. darin enthaltenen Kin-

derzuschlag).

Nicht zum Elterneinkommen im Sinne dieser Satzung gehören das Kindergeld, das Bau-
kindergeld und die Eigenheimzulage. Die bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
zu berücksichtigenden Werbungskosten werden pauschal in Anlehnung an die jeweils 
geltende Fassung des Einkommensteuergesetzes abgezogen. Erhöhte nachgewiesene 
Werbungskosten werden auf Antrag berücksichtigt.
(3) Zur Ermittlung des Elterneinkommens werden abgezogen:
 • Lohn- / Einkommensteuer
 • Solidaritätszuschlag
 • Kirchensteuer
 • bei Pflichtversicherten die Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
 •  bei nicht Pflichtversicherten, denen der Arbeitgeber Zuschüsse zur Krankenversiche-

rung oder zur Altersvorsorge gewährt oder die beihilfeberechtigt sind, die Einzahlun-
gen in Höhe der nachgewiesenen Arbeitnehmerbeiträge, jedoch maximal in Höhe der 
Beiträge für freiwillig gesetzlich Versicherte in der gesetzlichen Sozialversicherung 
nach dem allgemeinen Beitragssatz in der Krankenversicherung und dem Höchstbei-
trag in der Rentenversicherung

 •  bei nicht Pflichtversicherten, denen kein Arbeitgeber Zuschüsse zur Krankenversiche-
rung oder zur Altersvorsorge gewährt, die Einzahlungen in Höhe der nachgewiesenen 
Beiträge, jedoch maximal in Höhe der Beiträge für freiwillig gesetzlich Versicherte in 
der gesetzlichen Sozialversicherung nach dem allgemeinen Beitragssatz in der Kran-
kenversicherung und dem Höchstbeitrag in der Rentenversicherung

 •  nachweislich gezahlte Unterhaltsleistungen an außerhalb des Haushalts lebende Kin-
der (jedoch maximal in Höhe der geltenden Düsseldorfer Tabelle)

 •  nachweislich gezahlter nachehelicher Unterhalt oder Trennungsunterhalt.

(4) Bei nichtehelichen Lebensgemeinschaften wird das Einkommen beider Partner zu-
grunde gelegt, sofern sie die Eltern des Kindes sind. Dasselbe gilt für getrennt voneinander 
lebende Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht, die ein sogenanntes Doppelresidenzmodell 
praktizieren, wobei beide personensorgeberechtigten Elternteile unabhängig voneinander, 
je nach der eigenen familiären Situation und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, zu be-
rücksichtigen sind. Beim sogenannten Residenzmodell werden nur das Einkommen des 
mit dem Kind zusammenlebenden Elternteils und die zustehenden Unterhaltsleistungen 
zugrunde gelegt. Steht ein Partner einer Lebensgemeinschaft bzw. Ehe in keiner kind-
schaftsrechtlichen Beziehung zum Kind, bleibt sein Einkommen bei der Ermittlung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unberücksichtigt.
(5) Das anzurechnende Mindesteinkommen bei Einkünften aus selbständiger Arbeit oder 
Einkünften aus Gewerbebetrieb beträgt 750,00 € monatlich.

§ 11
Maßgebliches Einkommen

(1) Auf der Grundlage des aktuellen Elterneinkommens wird die Höhe des festzusetzenden 
Kostenbeitrages ermittelt. Die Eltern haben vor Abschluss des Betreuungsvertrages und 
nach Aufforderung einmal jährlich gegenüber der Gemeindeverwaltung eine Erklärung 
zum Elterneinkommen gemäß amtlichen Vordruck einzureichen. Die Erklärung zum Eltern- 
einkommen muss durch geeignete Nachweise belegt werden.

Geeignete Nachweise sind insbesondere:

 • Verdienst-, Bezüge- oder Besoldungsmitteilungen 
 •  Gewinn- und Verlustrechnungen, Einnahme-Überschuss-Rechnungen oder Beschei-

nigungen des Steuerberaters
 • Bankbelege
 •  Bescheide über Elterngeld, Arbeitslosengeld, Wohngeld, Renten und ähnliche Leistungen.
(2) Die Gemeinde behält sich vor, die entsprechenden Steuerbescheide nachzufordern, um 
die getätigten Angaben zu prüfen.
(3) Legen die Eltern die Erklärung zum Elterneinkommen oder entsprechende Nachweise 
nicht vor oder können nicht plausibel begründen, dass eine Vorlage dieser Unterlagen 
nicht möglich war, so wird als Kostenbeitrag die höchste Kostenbeteiligung festgesetzt. 
Eine rückwirkende Kostenerstattung erfolgt nicht.
(4) Jede Einkommensänderung (ab 10% pro Person seit der letzten Einkommensabgabe) 
ist unverzüglich der Gemeindeverwaltung anzuzeigen und führt zur Neuberechnung des 
Beitrages. Im Falle einer Einkommensminderung erfolgt bei Eingang des entsprechenden 
Antrages bis zum 15. des Monats die Änderung zum 1. des Folgemonats. Wird der Ge-
meindeverwaltung eine Erhöhung des Einkommens erst zu einem späteren Zeitpunkt be-
kannt, wird der Kostenbeitrag rückwirkend auf den Zeitpunkt der Erhöhung heraufgesetzt.

§ 12
Eltern-Kind-Gruppe

Für den Besuch der Eltern-Kind-Gruppe wird für Kinder ein Tagessatz in Höhe von 2,00 € 
erhoben.

§ 13
Gastkinder

Gastkinder sind Kinder, die nur zeitweilig (bis zu vier Wochen) in der Kindertagesstätte 
untergebracht werden. Gastkinder können nur bei räumlicher und personeller Kapazität in 
der Kindertagesstätte aufgenommen werden. Für sie besteht kein regulärer Betreuungs-
vertrag und der zuständige örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe zahlt hierfür auch 
keine Zuschüsse. Der Kostenbeitrag inklusive des Zuschusses zum Mittagessen beträgt 
je Tag und Kind
für Krippenkinder  13,80 €,
für Kindergartenkinder 11,80 €,
für Hortkinder   8,80 € außerhalb und 11,80 € in den Ferien.

§ 14
Kündigung des Betreuungsverhältnisses

(1) Der Kostenbeitragspflichtige kann den Vertrag bis zum 15. eines Monats zum Mo-
natsende kündigen. Für die Wahrung der Kündigungsfrist kommt es auf den Eingang der 
Kündigung an.
(2) Bei mehr als 2 Monaten Zahlungsrückstand und erfolgloser Mahnung kann eine frist-
lose Kündigung erfolgen. 
(3) Die Vertragsparteien können den Vertrag fristlos kündigen, wenn:
- schwerwiegende Verstöße gegen die Pflichten im Betreuungsvertrag oder
- weitere schwerwiegende Verstöße vorliegen.
(4) Die Kündigung bedarf der Schriftform. Für die Wahrung der Kündigungsfrist kommt es 
auf den Tag des Einganges der Kündigung beim Vertragspartner an. Der außerordentlichen 
Kündigung ist eine Begründung anzufügen.
(5) Wird ein Vertrag durch die Kostenbeitragspflichtigen gekündigt, so kann ein neuer Ver-
trag grundsätzlich nicht innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit des Inkrafttretens der 
Kündigung geschlossen werden.

§ 15
Datenschutz

(1) Zur Aufnahme der Kinder in eine Kindertagesstätte und zur Berechnung der Kostenbei-
träge werden personenbezogene Daten wie zum Beispiel Namen, Anschriften, Geburtsda-
ten, Aufnahmewunsch bzw. -datum und -dauer, ärztliches Attest, gewählte Betreuungs-
zeit, weitere zur Ermittlung, Berechnung und kassenmäßigen Abwicklung erforderliche 
Daten des Kostenbeitrags und Zuschusses zum Mittagessen sowie bei Mandat in einem 
Elternbeirat die Möglichkeit zur telefonischen und elektronischen Kontaktaufnahme der 
oder des Kostenbeitragspflichtigen und ihrer oder seiner Kinder erhoben, gespeichert und 
verarbeitet.
(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Leistungsverpflichteten ist zu-
lässig, soweit es zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist. Die Daten sind zu löschen, 
sobald sie dafür nicht mehr erforderlich sind. 
(3) Rechtsgrundlage für den Umgang mit den erhobenen Daten ist das Zweite Kapitel des 
SGB X (Schutz der Sozialdaten) und die damit im Zusammenhang stehenden Gesetze und 
Verordnungen.

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Kitagebührensatzung der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin vom 
12.10.2017 in der Fassung vom 13.09.2018 außer Kraft.

Neuenhagen bei Berlin, den 17.09.2019

gez. Ansgar Scharnke
Bürgermeister
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Ein herzliches Dankeschön für den  
„Tag der Familie“ 2019

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Partnern für ein gelungenes Familienfest be-
danken:

Arbeitskreis Neue Erziehung, Arche (IB), Bauhof (Gemeinde), Die Parteilosen Neuenha-
gen, DJ Olli Olaf Spengler, Familie Mettke, Förderverein für das Haus der Senioren, Ge-
meindeverwaltung Neuenhagen bei Berlin, Haus der Begegnungen Bollendorf, Haus der 
Begegnungen und des Lernens, Heike Bohnenstengel, Jugendhaus Blaupause (IB), Kita 
„FrohSinn“, Kita „Kleine Weltentdecker“, Kita „Rasselbande“, Kita „Regenbogen“, Kita 

am Schäferplatz, Kita „Kleine Sprachfüchse“ (IB), Kontaktsozialarbeit (Jugendwerkstatt 
Hönow), Netzwerk für gesunde Kinder MOL, Neuenhagener HC, Oberschule (IB), Polizei, 
RENACO-Netzwerk für Kinder in Lateinamerika, Seifenblasenshow Adrian Endres, Selbst-
hilfegruppe Fibromyalgie Hoppegarten, SG Rot-Weiß Neuenhagen, Sina’s Hundeschule, 
SPD-Ortsverein, Team Schulsozialarbeit (Gemeinde)  

Die Koordinierungsgruppe
Kontakt: Andreas Sebastian, 
a.sebastian@neuenhagen-bei-berlin.de

DANKE den Spendern fürs Oktoberfest!

Herzlichen Dank den Unternehmern und Gewerbetreibenden, die für die Gewinner der 
Trachtenwettbewerbe beim diesjährigen Neuenhagener Oktoberfest Preise zur Verfügung 
stellten. Zahlreiche Kinder und Erwachsene freuten sich über Gutscheine und Sachspen-
den von folgenden Firmen:
Buchhaus Bünger Neuenhagen, Freizeithaus ARCHE Neuenhagen des IB, Friseur-Werk-
statt Neuenhagen, Gartentechnik Napiraj Neuenhagen, Jannys Eis Neuenhagen, Reise-
büro Rainer-Reisen Neuenhagen, Wäschetruhe Neuenhagen, Bergmann-Eventgastrono-
mie Altlandsberg, Reifenservice Fredersdorf, EVENTXcess Berlin-Friedrichshagen, 1 % 
Immobilien

Danke den Sponsoren und Unterstützern des 15. SKS

Allen Sponsoren, Unterstützern und Helfern des 15. Neuenhagener Seifenkistenspektakels 
am 21. September 2019 möchten wir einen herzlichen Dank sagen. Dazu zählten: 

Autohaus K & M, Autodienst Hoppegarten, Bauhof Neuenhagen, Baustoffhandel & Trans-
porte Holger Arbeiter, BUN Baustoff-Union Neuenhagen GmbH, Dachbau Yves Jänicke, 
Dachdeckerei Axmann GmbH, DEVK Versicherungen Neuenhagen, E.DIS Netz GmbH 
Fürstenwalde, Förderverein Freiwillige Feuerwehr NHG, Freiwillige Feuerwehr Neuenha-
gen, Garten- und Landschaftsbau Matthias Bahr, Franz Plank, Gemeinde Neuenhagen, 
Gemeinde Hoppegarten, Gebert Werbung Neuenhagen, Gunnar Kuhn, Ingenieurbüro Dr. 
Frank Seidel, Jugendfeuerwehr Neuenhagen, Leichtkauf -  Finanz Berlin, Menden Buch-
staben GmbH Eggersdorf, Pflanzen-Kölle, Piraten Kogge Neuenhagen, QuadBB – Quads 
Berlin Brandenburg, Sparkasse Märkisch-Oderland, S & S Car Service Neuenhagen, Solar  
3000 GmbH Hoppegarten, Karosseriebaumeister Steven Kaminski, 50Hertz Transmission 
GmbH, Verkehrswacht Strausberg, Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Joachim Robert, Zimmerei 
Marc Gremzow Neuenhagen, 
Danke den Anliegern: Dr. Andree, Herrn Knapp, Familie Kiehl, Familie Nonn, Herrn Zakro-
zewski, Einstein-Gymnasium, sowie 30 ehrenamtlichen Helfern

Dieter Berthold, Rennleiter

Einladung zur Seniorenweihnachtsfeier

Die diesjährige Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde findet am 04. Dezember 2019 
um 14 Uhr im Bürgerhaus statt. Einlass ist ab 13.30 Uhr. Es erwartet Sie eine gemüt-
liche Kaffeetafel mit dem Bürgermeister sowie ein weihnachtliches Programm mit 
dem Entertainer und Parodisten Bert Beel. Anschließend kann bis 18 Uhr das Tanzbein 
geschwungen werden.
Der Eintritt beträgt 15 EUR.

Der Kartenverkauf beginnt am 12.11.2019 und erfolgt ausschließlich im Rathaus 
durch Frau Hahn. 
Ab diesem Tag werden auch telefonische Bestellungen entgegengenommen. Diese 
Karten müssen dann allerdings bis zum 29.11.2019 abgeholt werden.

Kontakt: Frau Hahn, Rathaus Zi. 108, Telefon: 03342-245 530Informationen aus dem Fundbüro der Gemeinde

Im Fundbüro der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin wurden im letzten Monat nachste-
hend aufgeführte Gegenstände abgegeben:
 • 1 Handy
 • 1 Brille
 • 1 Kellnerportemonnaie mit Inhalt.
Die Eigentümer werden gebeten, ihre Fundsachen beim Bürgerservice der Gemeinde 
Neuenhagen bei Berlin, Am Rathaus 1, während der Sprechzeiten abzuholen. 

Ihr Bürgerservice

Schließzeiten der kommunalen Neuenhagener Kitas 
im Jahr 2019

Alle kommunalen Kindertagesstätten der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin sind im 
Jahr 2019 an folgenden Tagen geschlossen:
 • 01. November 2019
 • 24. Dezember 2019
 •  27. bis 31. Dezember 2019 (letzter Öffnungstag 23. Dezember 2019,  

erster Öffnungstag 02. Januar 2020)

Wir bitten alle Eltern, sich mit ihrer Urlaubsplanung rechtzeitig darauf einzustellen.

Gunter Kirst
Fachbereichsleiter Bürgerdienste und Einrichtungen

Ende des amtlichen Teils

Tage der offenen Tür in den  
Neuenhagener Grundschulen

Am „Tag der offenen Tür“ laden die Neuenhagener Grundschulen die künftigen Schul-
anfänger des Schuljahres 2020/2021 und deren Eltern zur Besichtigung der Schulge-
bäude und zur Information ein:

08.11.2019, 16.00–18.00 Uhr  Grundschule am Schwanenteich, Dorfstraße 4
15.11.2019, 16.00–18.00 Uhr  Goethe-Grundschule, Rathausstraße 28
23.11.2019, 10.00–12.00 Uhr  Grundschule „Hans Fallada“, Langenbeckstraße 26

Die Termine zur Anmeldung der Schulanfänger in den Neuenhagener Grundschulen für 
das Schuljahr 2020/2021veröffentlichen wir im nächsten Neuenhagener Echo 12/2019 
sowie in den Schulen und Kitas. Wir weisen darauf hin, dass im Schuljahr 2020/21 in 
der Grundschule „Hans Fallada“ zwei erste Klassen, in der Goethe-Grundschule sowie 
in der Grundschule am Schwanenteich jeweils drei erste Klassen eröffnet werden.

Gemeinde Neuenhagen bei Berlin
Fachbereich II Bürgerdienste und Einrichtungen/Sachgebiet Schulen
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